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Le ragioni dell’addio a Civitella


L’Associazione Progetto Civitella d’Agliano ha chiesto a questo studio di riassumere, con l’ausilio degli atti e documenti in suo possesso, le ragioni che l’hanno condotta a risolvere la convenzione stipulata nel 1991 con il Comune di Civitella d’Agliano, convenzione che avrebbe dovuto mantenere vigore fino al 2009. ….
Deutsche Übersetzung:

Die Gründe für das Addio an Civitella

Der Verein Progetto Civitella d'Agliano hat unsere Anwaltskanzlei beauftragt, anhand der vorliegenden Akten und Dokumente die Gründe zusammenzustellen, die dazu geführt haben, die 1991 mit der Gemeinde Civitella d'Agliano geschlossene Konvention zu lösen, eine vertragliche Vereinbahrung, die bis 2009 ihre Gültigkeit gehabt hätte.  


Hier ist wichtig daran zu erinnern, dass die Gemeinde kraft dieser Konvention die Verpflichtung hatte, dem Projekt die Nutzung einiger Immobilien zu garantieren, seien sie nun im Besitz der Gemeinde oder in privater Hand - wobei sie im letzteren Fall die Miete an die Eigentümer zu entrichten hatte - um die Aktivitäten zu garantieren. Die Immobilien dienten ja dazu, Studenten, Dozenten und ausländischen Künstlern, die Civitella für Seminare, Studienaufenthalte und Kulturereignisse besuchten, einen Aufenthalt zu ermöglichen, der sich ebenfalls auf die Nutzung der Ateliers und Werkstätten bezog, die von der Gemeinde eigens eingerichtet worden waren. 


Vom Anbeginn im Jahre 1986 bis 2004 hat das Progetto seine Zielsetzung in tatkräftiger Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung erreicht und es hat so dem Ort und seinen Einwohnern Ansehen verliehen. Das Progetto hat Civitellas Grenzen zu Europa hin geöffnet und dadurch Anerkennungen und Erfolge auf internationaler Ebene erhalten. 


Ende 2004 und Anfang 2005 jedoch hat die gegenwärtige Gemeindeverwaltung versucht, das Progetto auf unterschiedliche Weisen dazu zu bringen, eine Abänderung der Vertragssituation zu erreichen, obwohl diese ja bis zum Jahre 2009 schon wieder erneuert worden war. Die vorgeschlagene Abänderung hätte jedoch ernsthaft die Zukunft des Progetto gefährdet, indem sie die Grundlagen verzerrt hätte, von denen es sich bis heute leiten liess und auf denen sein Erfolg beruhte. 


Nachdem der Versuch einer Vertragsänderung in "gegenseitigem Einverständnis" gescheitert war, in welchem die Gemeinde eine Folge von Verfahrensweisen aufgestellt hatte, um die Aktivitäten des Vereins zu behindern - war das Progetto sogar dazu gezwungen, den Gemeindeausschuss rechtlich zu verwarnen, damit er in den Haushalt für das Jahr 2005 den vertraglich vereinbarten  Zuschuss an das Progetto eingliederte. Im Verlauf der Saison 2005 dann, um nur ein Beispiel zu benennen, hat die Gemeindeverwaltung in der Tat Räumlichkeiten zur Nutzung verweigert, die zur Erfüllung der Seminare bis jetzt immer zur Verfügung standen (den Turm und den Burghof, sowie den Kommunikationspavillon "forum digitale"), und dadurch bei den Gastuniversitäten Unbehagen und Verwirrung erzeugt.    


Anfang 2006 im Angesicht der neuen Saison kommunizierte die Gemeinde dann dem Verein den "Beginn eines Verfahrens zum Widerruf der Vertragsvereinbarung". Da es der Gemeinde offensichtlich nicht gelungen war, den Verein zu überzeugen, die Termini der Übereinkunft zu verändern, entschied sie sich nun zu einem Verwaltungsakt. 

Dann jedoch, konfrontiert mit der rechtmässigen  Anfrage der Akteneinsicht durch die Anwaltspraxis zur Beurteilung der Grundlage für diese Entscheidung (ev. Beschlüsse des Gemeindeausschusses, die mehr oder weniger Aufschluss über die Motivation hätten geben können), wurde der Verein in offizieller Weise in Kenntnis gesetzt, dass es niemals eine derartigen Verwaltungsakt gegeben hätte. Kurz darauf informierte die Gemeinde den Verein mit der Protokollnummer 2233 vom 3. April 2006, dass ein Verfahren eingeleitet worden war zur  Annullierung des Widerrufsverfahrens (s.o.), das heisst die Gemeinde war wieder da, wo sie angefangen hatte.

Als nun auch dieser Versuch fehlgeschlagen war, weil offensichtlich keine rechtlichen Voraussetzungen existierten, gab die Gemeinde den Impuls zu einer anderen Initiative: sie beanstandete, die dott.ssa Karla Zickfeld sei nicht im Besitz einer verwaltungstechnischen Genehmigung zur Leitung einer "Casa per ferie" , wie es ein regionales Gesetz von 1997 vorschreibe.   


An diesem Punkt, obwohl der Überzeugung, alle formalen Genehmigungen nach gesetzlicher Vorschrift zu besitzen - und dass es sich hier nun nicht um die Geschäftsführung  einer "Casa per ferie" handelt - hat sich die dott.ssa Zickfeld umgehend an die Tourismusagentur der Provinz (APT) gewandt, um die gewünschte Autorisation zu erhalten, vor allem aber auch, um  nicht ungeschützt zu sein angesichts der wiederholten Versuche der Gemeinde, das Projekt zu schliessen.   

Zur gleichen Zeit wurde diese Kanzlei damit beauftragt, die Legitimität  oder wenigstens ihre Beanstandung zu überprüfen, um auf jeden Fall die Blockierung der Aktivität zu vermeiden, die für das Jahr 2006 unmittelbar bevorstand. 


Hier ist nun zu sagen, dass es zum Erhalt der Genehmigung, laut des zitierten Regionalgesetzes, der zugehörigen katasteramtlichen Grundrisse der  dem Projekt anvertrauten Immobilien bedürfe - die jedoch einzig die Gemeinde als direkter Eigentümer oder Mieter besitzt und somit auch dem Projekt hätte übergeben können.

Diesem Genehmigungsantrag hat sich die Gemeinde jedoch erneut widersetzt, sei es dem Projekt gegenüber wie auch den beauftragten Technikern und sogar noch gegenüber der APT, die als Vermittlungsversuch zwischen Behörden die Papiere von der Gemeinde nachdrücklich angefordert hatte.


Aus rechtlicher Sicht konnte festgestellt werden, dass der Verein zumindest ab 1991 im Besitz der notwendigen Verwaltungsgenehmigungen zum 'Führen' der Aktivität gewesen sein musste. Während es 1987 im ersten Vertragswerk zwischen der Gemeinde und dem Projekt noch hiess, dass die Genehmigung hierzu zu "erhalten" sei, wurde im Vertrag von 1991 nur die Bedingung aufgestellt, diese Genehmigung "beizubehalten" , d.h., dass sie ja mittlerweile schon im Besitz des Vereins war. Jedoch aufgrund der verflossenen Zeit war das Dokument nicht sogleich in den Archiven des Vereins aufzufinden und auch die APT konnte darüber erst einmal keine sicheren Auskünfte geben.


 In dieser Situation waren mittlerweile die ersten Gäste eingetroffen, wie es das Programm 2006 vorsah. Ohne die Sicherheit für die unmittelbare Zukunft des Projekts war eine unselige Situation für alle Teilnehmer der Seminare geschaffen worden, die Kräfte und Energien in Anspruch nahm und entschärft werden musste, indem immediate Lösungen dieser bürokratischen Probleme zu finden waren.  


Kurz darauf verhängte die Gemeinde dem Verein und seinem Vertreter, der dott.ssa Zickfeld, einen Verwaltungsbescheid wegen einer Rechtsverletzung mit einer Strafverfügung über 3.100 €  aufgrund der "gesetzeswidrigen Führung einer casa per ferie". 


Am 17. Mai 2006 endlich verfügte der Verantwortliche der Verwaltungsabteilung der Gemeinde Civitella d'Agliano die immediate Schliessung der Aktivität  "casa per ferie" mit dem Hinweis, dass die Nichterfüllung Folgen hätte gemäss des Strafrechtsparagraphen art. 650 c.p. Dieser Schliessungsbefehl war unmittelbar ausführbar und die Gemeinde hätte somit die Aktivität des Progetto jederzeit zwangsweise unterbrechen können. Beide beschriebenen Anordnungen der Gemeinde hätten vor dem Verwaltungsgericht Latiums angefochten werden können, insbesondere der Schliessungsbefehl vor dem Verwaltungsgericht des Landes Latium in Rom, das mit einer dringenden und vorbeugenden Verfügung das Verfahren der Gemeinde hätte einstweilig aufheben können, um die Aktivitäten nicht unterbrechen zu müssen.


In dieser Situation, trotz der Überzeugung im Recht zu sein, befand sich der Verein vor einer dramatischen und unsicheren Szenerie. Schon Anfang des Jahres hatte sich das Progetto zahlreichen Partnern verpflichtet und sich für die gesamte Saison gebunden; dessen war sich die Gemeinde bestens bewusst, da sie ja jedes Jahr, wie der Vertrag es vorschreibt, das Jahresprogramm erhält. 


Der Verein entschied sich also, nicht das Risiko einer Schliessung auf sich zu nehmen, um nicht eventuellen Schadensersatzforderungen begegnen zu müssen, die nicht nur ihre eigenen finanziellen Rücklagen kompromittiert hätten, sondern auch die eigene Reputation. 


Denn jedes Gerichtsurteil beinhaltet, technisch gesehen, immer ein "Risiko", ist somit unsicher (kein Rechtsanwalt kann seinem Klienten jemals den guten Ausgang des Rechtsstreits garantieren). Das Progetto hat es deshalb für weiser erachtet, mit der Gemeinde einen Übergangsvertrag zu schliessen, der mindestens die Durchführung der Aktivitäten des laufenden Jahres garantierte, indem es den Vertrag schon 2006, d.h. vor seinem gesetzlichen Ende (nämlich 2009), enden liess.


Das sind die wahren und einzigen Gründe, die den Verein gezwungen haben, Civitella d'Agliano vorzeitig zu lassen, in erster Linie aber die Notwendigkeit, auf jeden Fall die eingegangenen Verpflichtungen für 2006 zu respektieren; im Bewusstsein also, dass die Gemeindeverwaltung ihren Kampf gegen das Progetto weitergeführt hätte, den sie ja begonnen hatte mit dem Versuch, die Vertragssituation zu verändern, gefolgt dann von einem Verwaltungsakt  zum Ziel der Vertragsauflösung, den sie dann in der Folge annullierte (sobald eine Rechtsbegründung angefordert worden war); und schliesslich beendet durch einen Übergangsvertrag, um eine forcierte Paralyse abzuwenden - obwohl doch die Gründe für den Schliessungsbefehl noch dubioser erscheinen angesichts der Tatsache, dass nach der Unterzeichnung des Übergangsvertrages die Geldstrafe wie auch der Schliessungsbefehl zurückgezogen wurden. 


Erlaubt sei abschliessend noch eine ironische Bemerkung. Die Gemeindeverwaltung beanstandete bei Frau Zickfeld das Fehlen einer Genehmigung zur Leitung einer "casa per ferie".

Das, obwohl seit Jahren dieselbe Gemeinde - die ja diese Genehmigung erteilen musste - vom Progetto Wohnungen zum eigenen Gebrauch angefordert hatte. Zuletzt hatte die Gemeinde den Bedarf zur Beherbergung von 10 Personen für die Veranstaltung "Girosapori" beim Progetto angemeldet.


Dies am 30. März 2006.  

Am 1. April 2006  teilte dann der Verantwortliche der Wirtschaftsabteilung derselben Gemeindeverwaltung mit, dass - aufgrund des Fehlens einer Verwaltungsgenehmigung nach dem Regionalgesetz 18/97 - der Verein seine Aktivitäten einzustellen hätte  … 

leider war dies kein Aprilscherz.

Rechtsanwalt Luigi Sini  

